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RS OGH 1970/7/8 7Ob127/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1970

Norm

EO §78

EO §402

ZPO §51 Abs3

Rechtssatz

Hat die gefährdete Partei ihren Antrag beim unzuständigen Gericht eingebracht, ihre Gegnerin jedoch auf diesen

Umstand nicht hingewiesen, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben.

Entscheidungstexte

7 Ob 127/70

Entscheidungstext OGH 08.07.1970 7 Ob 127/70
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